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Behindertengerechte Toilette mit 
barrierefreier Dusche 

 
Foto:  
Regierung von Oberbayern, Sachgebiet Wohnungswesen 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sie erreichen das 
 

Landratsamt Fürstenfeldbruck 
Eigenwohnraumförderung  

 
Münchner Straße 32 

82256 Fürstenfeldbruck 
 

S-Bahn, Haltestelle Fürstenfeldbruck 
Buslinien 815, 844 

Haltestelle Landratsamt 
 
 

Ansprechpartner: 
Herr Leitner 

 
Zimmer A 220 

Tel. 08141/519-347 
Fax. 08141/519-567 

andreas.leitner@lra-ffb.de 
 
 

Setzen Sie sich frühzeitig mit uns in 
Verbindung. 

 
 Ein persönliches Beratungsgespräch im 

Landratsamt Fürstenfeldbruck ist  
unbedingt erforderlich. 

 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 

 

 
 
 
 
 
 

Förderung  
von barrierefreiem  
Wohnen 
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Was wird gefördert? 
 
Der Freistaat Bayern fördert die behin-
dertengerechte Anpassung von bestehen-
dem Eigen- und Mietwohnraum. 
 
Gefördert werden bauliche Maßnahmen, die 
die Nutzung des Wohnraumes im Hinblick 
auf die Behinderung erleichtern, z. B. 
 
■ der Einbau behindertengerechter  
   sanitärer Anlagen (Schaffung eines 
   bodengleichen Duschplatzes), 
 
■ der Einbau behindertengerechter 
   Anlagen (Aufzug, Treppenlift oder einer 
   Rampe), 
 
■ der barrierefreier Wohnungsumbau 
   (behindertengerechter Wohnungs- 
    zuschnitt) 
 
 
 
Wie wird gefördert? 
 
Die Förderung besteht aus einem zins- und 
tilgungsfreien Baudarlehen von höchstens 
10.000 Euro.  
 
Das Darlehen wird nach fünf Jahren in ei-
nen Zuschuss umgewandelt. 
 

 

 

 
 
 
Wer wird gefördert? 
 
Menschen mit Behinderung im Sinne des  
§ 2 Abs. 1 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch. 
 
Die Förderung ist abhängig vom Einkom-
men aller in einem Haushalt mit dem Men-
schen mit Behinderung lebender Personen.  
 
 
 
Wichtiger Hinweis 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Förderung   
besteht nicht. 
 
 
 
Weitere Informationen 
 
www.wohnen.bayern.de 
 

 

 

 
 
 
Wo stelle ich den Antrag? 
 
Bewilligungsstellen und  
Ansprechpartner 
 
Eigenheime und  
Eigentumswohnungen 
 
Landratsamt Fürstenfeldbruck 
Referat Sozialer Wohnungsbau 
Münchner Str. 32 
82256 Fürstenfeldbruck 
Herr Leitner 
Tel. 08141/519-347 
andreas.leitner@lra-ffb.de 
 
 
Mietwohnungen 
 
Regierung von Oberbayern 
Sachgebiet Wohnungswesen 
Maximilianstr. 39 
80538 München 
Frau Tichai 
Tel. 089/2176-2442 
Helga.Tichai@reg-ob.bayern.de 
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